
Fax-Antwort BEL NET ‚Meet IT‘, 0531 2144-188
Anmeldung

(Bitte kopieren Sie diese Anmeldung für weitere Teilnehmer und Seminar-Anmeldungen)

Datum/Seminar 	 Seminargebühr

BEL NET ‚Meet IT’

[  ]	 15.02.2012: 	 58,31 Euro inkl. 19 % USt. 

		  So läuft’s: Unified Communications & VoIP im Unternehmen	 (49,00 Euro zzgl. USt.)

[  ]	 14.03.2012: 	 58,31 Euro inkl. 19 % USt. 

		  Strukturierte Verkabelung: CAT7/ 7A – Wo geht es hin?	 (49,00 Euro zzgl. USt.)

[  ]	 18.04.2012: 	 58,31 Euro inkl. 19 % USt. 

		  IT-Sicherheit in virtuellen Umgebungen mit Deep Security von Trend Micro	 (49,00 Euro zzgl. USt.)

[  ]	 Bitte streichen Sie mich aus dem Verteiler,  

		  ich bin an weiteren Informationen nicht interessiert.

Vorname, Name	

Institution, Firma	

Abteilung, Funktion	

Straße, Nr.	

PLZ, Ort	

Telefon	 Telefax	 E-Mail	

Ort, Datum	 Unterschrift/Firmenstempel		

Sie können sich auch per Post oder E-Mail an seminare@belnet.de anmelden. Es gelten die AGBs für den Bereich Schulungen und Seminare.
BEL NET GmbH . Christian-Pommer-Straße 23 . 38112 Braunschweig . Tel. 0531 2144-180 . Fax 0531 2144-188 . seminare@belnet.de . seminare.belnet.de 
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*Mehr Informationen zu diesen Seminaren und weitere Agenden erhalten Sie über unsere Hotline: 0531 2144-180 und unter seminare.belnet.de.

SEMINArWOrKShOP

So läuft’s: unifi ed communications & VoIP im unternehmen

Termin: 15. Feburar 2012, 16.30 – 20.00 Uhr

Agenda Unifi ed Communication & VoIP im Firmennetz: Eine Planungs- und Entscheidungshilfe zum Einsatz 
von Unifi ed Communication (UC) und Voice-over-IP (VoIP) in der betrieblichen Kommunikation.

16:30 uhr Begrüßung

16:45 uhr Unifi ed Communication; welche Ausprägungen sind „state of the art“ und wie wirken sie
  sich auf die Unternehmensprozesse aus? Was ist heute bereits technologisch möglich?

  . UC-Überblick (Prozesssicht)

  . Ausprägungen

  . Warum brauchen wir zukünftig UC?

  . Angebote des Markt

     - Bieterübersicht
     - Produktübersicht (open source, Microsoft Lync, Cisco, ...)

  . Stärken & Schwächen der open source – Lösungen

18:00 uhr Pause mit kleinem Imbiss

18:30 uhr UC im praktischen Einsatz

  . UC-Überblick (Architektur)

  . Auf welche Kommunikationsdienst setzt UC auf (fi xed-mobile convergence)?

  . Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig (UC-Readyness)? 

  . Welche Kapazitätsgrenzen gibt es?

  . Einführungsszenarien, Betriebs- und Erweiterungsszenarien

  . Rechnet sich UC?

  . Berührungen mit dem Datenschutzgesetz

19:30 uhr Ausklang mit Fragen und Diskussion

dozent renè Stegmaier und Eike-Janek Kruppke verantworten bei der BEL NET GmbH die Entwicklung und 
den Vertrieb von UC-Lösungen und der VoIP-Telefonie. Aufgrund Ihrer langjährigen Historie verfügen beide 
Dozenten über ein fundiertes Praxis- und Fachwissen. Sie sind somit bestens geeignet, die konkreten Fragen 
von der strategischen Ausrichtung und bis hin zur betriebswirtschaftlichen Realität zu beantworten. 

Dieser Workshop wendet sich an ITK-Entscheider und ITK-Interessierte, die einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen 
des Einsatzes der UC in der Unternehmenskommunikation bekommen wollen. 
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SEMINArWOrKShOP

Strukturierte Verkabelung: cAT7/7A – Wo geht es hin?

Termin: 14. März 2012, 16.30 – 20.00 Uhr

Agenda 16:30 uhr Begrüßung

16:45 uhr Passive Netzwerke  –  Theorie, Normen und die Praxis

  . Strukturierte Verkabelung nach EN 50173

  . Veränderte Parameter und Normen im Bereich CAT 6/&A und CAT 7/7A 
   und das Ausräumen von Missverständnissen.

  . Überlappungen und Unterschiede der relevanten amerikanischen und 
   europäischen Normen

  . Fiber to the home, Schnittstellen zum Hausnetz

  . Private Inhouse-Verkabelung mit CAT 7A Terra.

  . Parallele Mehrdienste durch Cable Sharing; Universalverkabelung für CATV, 
   Telefon, PC und multimediale Techniken

18:00 uhr Pause mit kleinem Imbiss

18:30 uhr Anwendungsbeispiele und Probleme aus der Praxis

  . Verlegearten nach EN 50174

  . 10 GBit über moderne Kupferleitungen

  . Unterschiede zwischen geschirmter und ungeschirmter Verkabelung (STP und UTP)

  . Neue Verdrahtungen und die dazugehörenden Messsysteme inkl. der zu 
   prüfende neuen Parameter

19:30 uhr Ausklang mit Fragen und Diskussion

dozent Bernd Büsching ist seit 15 Jahren bei der AMP Tyco Electronics als Vertriebsingenieur 
mit dem Thema vertraut.

Dieser Workshop richtet sich an Planer und Entscheider die für die Gestaltung von passiven Netzen verantwortlich sind.
Einsteiger in das Thema erhalten die Möglichkeit, einen Überblick über die Anforderungen und Lösungen dieses interessanten 
Themas zu erhalten.

*Mehr Informationen zu diesen Seminaren und weitere Agenden erhalten Sie über unsere Hotline: 0531 2144-180 und unter seminare.belnet.de.
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SEMINArWOrKShOP

IT-Sicherheit in virtuellen umgebungen mit deep Security von Trend Micro

Termin: 18. April 2012, 16.30 – 20.00 Uhr

Agenda Immer mehr Unternehmen steigen von rein physischen Umgebungen auf einen Mix aus phy-sischen, vir-
tuellen und cloud-basierten Umgebungen um. Auf die aktuellen Bedrohungen ihrer IT reagieren sie aber 
häufi g mit einer Kombination der ursprünglichen Sicherheitslösungen. Dadurch entstehen unverhältnis-
mäßig komplexe Abläufe und unerwünschte Sicher-heitslücken. Deep Security von Trend Micro bietet eine 
umfassende Server – Sicherheits-plattform zur Vereinfachung von Sicherheitsabläufen. Die Plattform kann 
mit aufeinander abgestimmten Modulen erweitert werden, um Server-, Anwendungs- und Datensicherheit 
für physische, virtuelle und cloud-basierte Server sowie virtuelle Desktops sicherzustellen.

16:30 uhr Begrüßung

16:45 uhr Virtualisierung verändert auch das aktuelle Sicherungskonzept
  Darstellung der Sicherheitsproblematik und von Lösungsansätzen

18:00 uhr Pause mit kleinem Imbiss

18:30 uhr Die Lösung in der Praxis 
  Live-Demo der Trend Micro Software „Deep Security“

19:30 uhr Ausklang mit Fragen und Diskussion

dozent herr Sikora ist seit 2006 Channel Account Manager für das Enterprise-Segment bei Trend Micro. Er verfügt 
über jahrelange Erfahrungen aus zahlreichen Projekten rund um das Thema „Anforderungen an die Sicher-
heitslösungen in virtuellen Umgebungen“.

Dieser Workshop wendet sich an IT-Entscheider und IT-Interessierte, die bereits mit virtuellen Umgebungen arbeiten, diese aber in Bezug 
auf die Sicherheitsaspekte optimieren möchten. Einsteiger in das Thema haben die Möglichkeit, einen Überblick über die Anforderungen 
und Lösungen dieses interessanten Umfeldes zu erhalten.

*Mehr Informationen zu diesen Seminaren und weitere Agenden erhalten Sie über unsere Hotline: 0531 2144-180 und unter seminare.belnet.de.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Schulungen und Seminare

§ 1 Seminarauswahl 
Die Auswahl der Seminare liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Teilneh-
mers, bzw. Auftraggebers. Bei der Auswahl der richtigen Themen beraten wir Sie gern 
und senden Ihnen weitere Angaben auf Anfrage zu. 

§ 2 Vertragsschluss, Geltungsbereich und elektronische Datenverarbeitung 
1. Sollten Sie sich für eine oder mehrere unserer Schulungen und Seminare interes-
sieren, so bitten wir Sie, uns dies zunächst unverbindlich postalisch, per Fax an 0531 
2144-188, per Telefon unter 0531 2144-180, per E-Mail an seminare@belnet.de oder 
über unser Kontaktformular im Internet mitzuteilen. Wir werden Ihnen sodann kurz-
fristig das Buchungsformular einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen zukommen lassen. Mit Ihrer hiernach über unser Buchungsformular erfolgenden 
Buchung erkennen Sie zugleich die Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen an. 

2. Die mit Ihrer Anmeldung übermittelten Daten werden für Zwecke der Teilnehmer-
verwaltung elektronisch verarbeitet. 

§ 3 Zahlungsbedingungen 
1. Die Rechnungsstellung erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Schulung/des Seminars. 
Im Hinblick darauf, dass wir bereits vor Seminarbeginn disponieren müssen und be-
reits dann entsprechende Kosten zu tragen haben, bitten wir um Ihr Verständnis, dass 
Sie bezüglich der ersten Hälfte des Kurspreises vorleistungspflichtig sind und der 
entsprechende Teilbetrag vor Beginn der Schulung/des Seminars zu bezahlen ist. Die 
zweite Hälfte des Kurspreises ist binnen einer Woche nach Beendigung des Seminars 
zu bezahlen. 

2. Wir weisen darauf hin, dass etwaige Anfahrts-, Übernachtungs- und Verpflegungs-
kosten vom Teilnehmer bzw. Auftraggeber selbst zu tragen sind.

§ 4 Leistungsgegenstand 
1. In den Seminargebühren sind folgende Leistungen des Veranstalters enthalten: 
Vorbereitung und Durchführung der Seminare in modern ausgestatteten Schulungs-
räumen; Bereitstellung von speziell für das Training konfigurierter Hard- und Software; 
Unterrichtung der ausgewiesenen bzw. abgesprochenen Inhalte durch entsprechend 
qualifizierte Trainer; Bereitstellung von Arbeitsmaterialien und Pausenerfrischungen; 
Übergabe von auf die Teilnehmer ausgestellten Zertifikaten. 

2. Um unseren hohen Qualitätsansprüchen an Fortbildung gerecht zu werden und bei 
den Teilnehmern einen möglichst optimalen Lernerfolg zu erzielen, können unsere 
Trainer in Einzelfällen die Schulungsinhalte individuell an die Kenntnisse der Teilneh-
mer anpassen. 

§ 5 Kündigung, Schadenspauschale, Schadensersatz und Ersatzteilnehmer
1. Bitte beachten Sie, dass ein ordentliches Kündigungsrecht nicht besteht und nur 
außerordentlich entsprechend der gesetzlichen Vorschriften aus wichtigem Grund ge-
kündigt werden kann. 

2. Sollten Sie die Teilnahme gleichwohl absagen oder nicht erscheinen, so sind wir 
berechtigt, von Ihnen, sollte die Absage spätestens sieben Tage vor Beginn der Schu-
lung/des Seminars erfolgen, 50 % des Kurspreises als pauschalen Schadensersatz zu 
verlangen. Sollte die Absage zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, so beträgt der 
pauschalierte Schadensersatzbetrag 90 % des Kurspreises. 

Es bleibt Ihnen unbenommen nachzuweisen, dass kein oder ein geringerer Schaden 
entstanden ist, als die geforderte Schadenspauschale. In diesem Fall sind Sie zur Be-
zahlung des geringeren Schadens (oder wenn kein Schaden entstanden ist, zu keiner 
Zahlung) verpflichtet. 

Genauso bleibt auch uns unbenommen nachzuweisen, dass ein höherer Schaden, als 
vorstehende Schadenspauschale, entstanden ist. In diesem Fall sind Sie zur Bezahlung 
des höheren Schadens verpflichtet. 

3. Selbstverständlich können Sie alternativ, ohne dass Ihnen hierdurch zusätzliche 
Kosten entstehen, auch einen Ersatzteilnehmer benennen. 

4. Das gesetzliche Widerrufsrecht von Verbrauchern bleibt unberührt.

§ 6 Höhere Gewalt, Schadensersatzanspruch und Mindestteilnehmerzahl
1. Können wir die Schulung/das Seminar wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall 

oder einer sonstigen von uns nicht verschuldeten Verhinderung nicht zu dem verein-
barten Termin abhalten, so sind wir verpflichtet, Sie unverzüglich hierüber zu infor-
mieren. 

2. Wir weisen darauf hin, dass, sollte die Ihnen vor Buchung mitgeteilte Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht werden, wir uns die Absage der Schulung/des Seminars 
vorbehalten. Auch dann werden wir Sie unverzüglich hierüber informieren.

3. In vorstehenden Fällen ist ein kostenfreier Rücktritt des Teilnehmers bzw. Auftrag-
gebers selbstverständlich möglich. Hierneben würden wir Ihnen einen Ersatztermin 
oder eine andere Lösung vorschlagen.

4. Schadensersatzansprüche Ihrerseits sind in vorstehenden Fällen ausgeschlossen, es 
sei denn, wir haben Sie nicht unverzüglich informiert. 

§ 7 Sonderangebote
Rabatte im Rahmen von Aktionen oder Sonderangeboten sind nicht auf individuell 
vereinbarte Mengenrabatte anwendbar, in jedem Fall gelten aber die für den Teilneh-
mer günstigsten Bedingungen. 

§ 8 Nutzungsrechte an Trainingsunterlagen bzw. Software
Wir räumen Ihnen an den Schulungs-/Seminarunterlagen sowie nach Durchführung 
überlassener Software ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht ein. Bit-
te beachten Sie, dass vorbehaltlich einer anderweitigen individuellen Vereinbarung 
sämtliche Rechte an diesen Unterlagen/dieser Software bei uns verbleiben und Sie 
dementsprechend insbesondere keine Vervielfältigungen fertigen dürfen. Die mit 
der Rechteeinräumung einhergehenden gesetzlichen Mindestrechte bleiben jedoch 
selbstverständlich unberührt, sodass Sie bezüglich überlassener Software insbesonde-
re das Recht haben, diese auf einem flüchtigen Medium (z.B. Festplatte) zu installie-
ren, zu Sicherungszwecken auf ein anderes Speichermedium (z.B. ein Streamerband) 
zu kopieren, in den Arbeitsspeicher, in einen Zwischenspeicher, in einen Cachespeicher 
und in den Speicher der Grafikkarte zu laden. Sie haben jedoch vorbehaltlich der 
Regelung in § 69d UrhG bezüglich Softwarekomponenten nicht das Recht, diese zu 
vervielfältigen, zu bearbeiten, in unveränderter oder veränderter Form zu verbreiten, 
öffentlich wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie im Rahmen dieses Vertra-
ges eingeräumte Nutzungsrechte entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen.

§ 9 Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung
1. Unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern 
sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt 
sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen 
und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.

2. Gleiches gilt für die Haftung unserer Vertreter, Organe, Mitarbeiter und Erfüllungs-
gehilfen.

§ 10 Sicherheit 
Die Teilnehmer sind verpflichtet, die am Veranstaltungsort geltende Hausordnung 
und alle Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Zum Schutz unserer Systeme dürfen 
Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst mitbringt, nur nach Genehmigung 
durch den Trainer auf unseren Rechnern verwendet werden. Bei Zuwiderhandlungen 
behalten wir uns Schadenersatzforderungen vor. 

§ 11 Nebenabreden, Salvatorische Klausel und Gerichtsstand
1. Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen, Änderungen oder Ergänzungen die-
ser Bedingungen erfolgen schriftlich. 

2. Sofern Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teil-
weise unwirksam sind oder werden sollten, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Die unwirksame Bestimmung ist durch die 
entsprechenden gesetzlichen Vorgaben zu ersetzen.

3. Soweit Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis Braunschweig. Das 
Recht, Sie auch an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand gerichtlich in Anspruch zu neh-
men, bleibt hiervon unberührt.

BEL NET GmbH . Bereich Schulungen . Christian-Pommer-Straße 23 . 38112 Braunschweig . Telefon 0531 2144-180 . Telefax 0531 2144-188 . seminare@belnet.de . seminare.belnet.de	
Geschäftsführer: Marco Fantoni, Michael Kehbein, Klaus-Georg Tannenbaum . Amtsgericht Braunschweig HR B3720 . USt.-ID DE164322288
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